
schein, als Se1 zumindest die na:  arl- ınen  @ her Ockeren Zusammenhang
sche Gesetzgebung und die authentische In- der einzelnen Kapitel. findet wie
terpretation mehr und mehr dazu über- etwa einleitenden Kapitel „Quelques
BCegangen, 12se erbande wIe „religiones” Princ1ıpes fondamentaux” Fragen, die über

behandeln und ihren en Ööffent- A Kanonistische hinaus ınen  a eindeutig
lich-rechtlichen Charakter zuzuerkennen. moraltheologisch-pastoralen Schwerpunkt
Aufs  reich in diesem Zusammen- aufweisen, wa  ; end anderen Abschnitten
hang das Celbstverständnis eines sol- die kanonistische bzw. bürgerlich-rechtliche
chen Verbandes bezug die in ihm e1ite Vordergrund StTEe| Das Buch elt
abgelegten Gelübde. Der 1 Entwurf der Panz Oftfensı!|  ich auf ınen  @- breiten Leser-
Konstitutionen der Lazaristen enthält dar- kreis ab, will daher möglichst allgemein-
über olgendes „Haec tamen vota, ©  x verständlich sein, welchem Zweck der

1Ur1s particularis in Congregatione relativ rei|  1g angelegte analytische In-
emissa, Nn acceptat nNnOMINE Sive Ecclesiae dex miı£ usführlichen Erklärungen der
S1VE 1PS1USs Congregationis, quam' emittan- ext aufscheinenden achausdrücke dient.

praesente Superiore vel eius elegato; Für eine Einführung die heutige ehe-
re: Problematik würde 111 Teef per odales definitive vinculantur Con-

gregation! Miıss:onts (Hervor ebung Von die eine oder andere Frage noch BEINEC be-
Rezensenten., Vgl Schemata Constitutionum handelt finden. Dies namentlich kanoni-
aCc orum Congregationis Missionis, schen Re:  sbereich, in dem sich das Büch-
Romae, 1968, „De Professione in Congrega- le; mit ıner  ‚B mehr oder minder knappen
tione Missionis”, Nr 14) Somi scheint Zusammenfassung der odikarischen Be-
auch bei solchen Verbänden der Sinn eines stimmungen egnugt. Für eın einleitendes
reinen Beharrlichkeitsgelübdes 1n rage g- Studium in die angeschnittenen Fragen wird
stellt. des gufie jenste eisten können.
Der dritte eil des s befafßt sich mit Linz-Mautern TUNMNO Primetshofer
den eigentlichen Sondergelübden als Aus-

des Sonderzieles e1nes bestimmten POSPISCHIL VIKTORK, Der Patriarch in der
erbandes Eingehend WIT'! esem Zu- Serbisch-Orthodoxen Kirche. (Veröffent-
sammenhang die Frage des besonderen lichungen der Stiftung Pro riente ı1en
Papstgehorsams der Jesuiten untersucht. Der Verlag Herder, Wien 1966 art.
Verfasser aitt für die Eigenständigkeit des Der 1. 'eil (24—58) dieses wissenschaftlichignatianischen Sondergelübdes ein, und stellt
ine bhängigkei Ignatius’ S Franz von

fundierten Werkes ehandelt geschichtlich
AÄAssisi entschieden in Abrede, ohne aller- das Erzbistum des 5ava, das und

zweite erbische Patriarchat, die Serbischenngs restlos überzeugen zu können. Der Teilkirchen und das dritte erbischne Patriar-
Verfasser itt allgemein für die Berechtigung chat. Der eil 61—197) efaß: sich mit
eines vierten es ein, da gerade darin der rechtlichen tellung des Patriarchen nach
das Eigentümliche eines erbDandes an estärk- der Kirchenverfassung von 31-—19. cein
sten Ausdruck komme. Er warnt Verhältnis rAl den obersten Regierungs-gleichzeitig VOTLr einer nflation von erten Organen der Gerbisch-Orthodoxen Kirche, zZu
en. Darin ist urchaus beizu- den Bischöfen, u den Klöstern; seın Visita-
pflichten, denn das Charakteristische ei1nes seine Gewalt ußerhalb der
Verbandes kann auch ohne ein eigenes Son- tionsrecht,
dergelübde hinreichend ZUum Ausdruck kom- Eparchien und als Residenzialbichof: seine

Weihegewalt und Sein  3 Lehramt: die Stell-
umgekehrt garantiert ein Sonder- vertreter des Patriarchen, se1ne Ehrenrechte

elübde nl  cht, der 1 in zugrundeliegende und esoldung, seıine ertretung der Kirche
Geist für alle Zeiten erhalten bleibt. nach außen. Besprochen wird der Kang des
Das Buch chließt ın sehr erfreulicher eise Gerbischen Patriarchen wıe der erbisch-
ine seit langem der eratur bestehende Odoxen G- erhalb der Gesamt-
Lücke. rthodoxI1ie; das echt U1r Verleihung

Auszeichnungen und Ernennung VO:  ”3 Kir-
UVRAGE EC EN COL  10 chenbediensteten; die Te! Regelung der
Mariages 0N peri Repertoire pratique des Wahl des Patriarchen und seines Ausschei-
solutions S problemes S conflits dens Vomnı 5  te. Im Anhang 203—263) steht
CONJugaux en droit civil droit ecclesia- die Verfassung der Gerbisch-Orthodoxen Kir-
stique Editions Duculot, embbloux che Vom Mai 1947
19067. Brosch. 150.  | g — Diese erste nach G2.2 erschienene Mono-
Unter dem cchr allgemein gefaßten Titel graphie ee'  ber die Serbisch-Orthodoxe Kirche
verbirgt sich eın Kleines Vade-mecum VOo (1922 erschien CGraz r  e Serbisch-Ortho-
Eherechtsfragen, die sowohl von der Sicht doxe Nationalkirche“” VO  z Alois Hudal) ist
des kanonischen alg auch DN der des bürger- gekennzeichnet durch reiche literarische Do-
en Rechts behandelt werden. Die J at- kumentation. Leider mangelt PS Hinwei-

auf die Kanones der rthodoxen-Katho-sache, la Siß  Q g eine emeinschafts-
lischen - Der uUufor hat römischearbeit von sgesam! zehn Autoren elt,
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schein, als sei zumindest die nachkodikari­
sche Gesetzgebung und die authentische In­
terpretation mehr und mehr dazu über­
gegangen, diese Verbände wie „religiones" 
zu behandeln und ihren Gelübden öffent­
lich-rechtlichen Charakter zuzuerkennen. 
Aufschlußreich in diesem Zusammen­
hang ist das Selbstverständnis eines sol­
chen Verbandes in bezug auf die in ihm 
abgelegten Gelübde. Der neue Entwurf der 
Konstitutionen der Lazaristen enthält dar­
über folgendes: ,,Haec tamen vota, ad nor­
man iuris particularis in Congregatione 
emissa, nemo acceptat nomine sive Ecclesiae 
sive ipsius Congregationis, quamvis emittan­
tur praesente Superiore vel eius delegato; 
et per ea sodales definitive vinculantur Con­
gregationi Missionis (Hervorhebung vom 
Rezensenten. Vgl. Schemata Constitutionum 
ac Statutorum Congregationis Missionis, 
Romae, 1968, ,,De Professione in Congrega­
tione Missionis", Nr. 14). - Somit scheint 
auch bei solchen Verbänden der Sinn eines 
reinen Beharrlichkeitsgelübdes in Frage ge­
stellt. 
Der dritte Teil des Buches befaßt sich mit 
den eigentlichen Sondergelübden als Aus­
druck des Sonderzieles eines bestimmten 
Verbandes. Eingehend wird in diesem Zu­
sammenhang die Frage des besonderen 
Papstgehorsams der Jesuiten untersucht. Der 
Verfasser tritt für die Eigenständigkeit des 
ignatianischen Sondergelübdes ein, und stellt 
eine Abhängigkeit lgnatius' von Franz von 
Assisi entschieden in Abrede, ohne aller­
dings restlos überzeugen zu können. Der 
Verfasser tritt allgemein für die Berechtigung 
eines vierten Gelübdes ein, da gerade darin 
das Eigentümliche eines Verbandes am stärk­
sten zum Ausdruck komme. Er warnt jedoch 
gleichzeitig vor einer Inflation von vierten 
Gelübden. Darin ist ihm durchaus beizu­
pflichten, denn das Charakteristische eines 
Verbandes kann auch ohne ein eigenes Son­
dergelübde hinreichend zum Ausdruck kom­
men; umgekehrt garantiert ein Sonder­
gelübde nicht, daß der ihm zugrundeliegende 
Geist für alle Zeiten erhalten bleibt. 
Das Buch schließt in sehr erfreulicher Weise 
eine seit langem in der Literatur bestehende 
Lücke. 

OUVRAGE ECRIT EN COLLABORA TION, 
Mariages en peril? Repertoire pratique des 
solutions aux problemes et aux conßits 
conjugaux en droit dvil et en droit ecclesia­
stique (259). Editions J. Duculot, Gembloux 
1967. Brosch. FB 180.-. 
Unter dem sehr aIIgemein gefaßten Titel 
verbirgt sich ein kleines Vade-mecum von 
Eherechtsfragen, die sowohl von der Sicht 
des kanonischen als auch von der des bürger­
lichen Rechts behandelt werden. Die Tat­
sache, daß es sich um eine Gemeinschafts­
arbeit von insgesamt zehn Autoren handelt, 
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bedingt einen eher lockeren Zusammenhang 
der einzelnen Kapitel. So findet man, wie 
etwa im einleitenden Kapitel „Quelques 
principes fondamentaux'' Fragen, die über 
das Kanonistische hinaus einen eindeutig 
moraltheologisch-pastoralen Schwerpunkt 
aufweisen, während in anderen Abschnitten 
die kanonistische bzw. bürgerlich-rechtliche 
Seite im Vordergrund steht. Das Buch zielt 
ganz offensichtlich auf einen breiten Leser­
kreis ab, es will daher möglichst allgemein­
verständlich sein, welchem Zweck u. a. der 
relativ reichhaltig angelegte analytische In­
dex mit ausführlichen Erklärungen der im 
Text aufscheinenden Fachausdrücke dient. 
Für eine Einführung in die heutige ehe­
rechtliche Problematik würde man freilich 
die eine oder andere Frage noch gerne be­
handelt finden. Dies namentlich im kanoni­
schen Rechtsbereich, in dem sich das Büch­
lein mit einer mehr oder minder knappen 
Zusammenfassung der kodikarischen Be­
stimmungen begnügt. Für ein einleitendes 
Studium in die angeschnittenen Fragen wird 
es indes gute Dienste leisten können. 
Linz-Mautern Bruno Primetshofer 

POSPISCHIL VIKTOR, Der Patriarch in der 
Serbisch-Orthodoxen Kirche. (Veröffent­
lichungen der Stiftung Pro Oriente Wien.) 
(271.) Verlag Herder, Wien 1966. Kart. 
Der 1. Teil (24-58} dieses wissenschaftlich 
fundierten Werkes behandelt geschichtlich 
das Erzbistum des hl. Sava, das erste und 
zweite Serbische Patriarchat, die Serbischen 
Teilkirchen und das dritte Serbische Patriar­
chat. Der 2. Teil {61-197) befaßt sich mit 
der rechtlichen Stellung des Patriarchen nach 
der Kirchenverfassung von 1931-1947: sein 
Verhältnis zu den obersten Regierungs­
organen der Serbisch-Orthodoxen Kirche, zu 
den Bischöfen, zu den Klöstern; sein Visita­
tionsrecht, seine Gewalt außerhalb der 
Eparchien und als Residenzialbichof; seine 
Weihegewalt und sein Lehramt; die Stell­
vertreter des Patriarchen, seine Ehrenrechte 
und Besoldung, seine Vertretung der Kirche 
nach außen. Besprochen wird der Rang des 
Serbischen Patriarchen wie der Serbisch­
Orthodoxen Kirche innerhalb der Gesamt­
Orthodoxie; das Recht zur Verleihung von 
Auszeichnungen und Ernennung von Kir­
chenbediensteten; die rechtliche Regelung der 
Wahl des Patriarchen und seines Ausschei­
dens vom Amte. Im Anhang (203-263} steht 
die Verfassung der Serbisch-Orthodoxen Kir­
che vom 12. Mai 1947. 
Diese erste nach 1922 erschienene Mono­
graphie über die Serbisch-Orthodoxe Kirche 
{1922 erschien in Graz „Die Serbisch-Ortho­
doxe Nationalkirche" von Alois Hudal} ist 
gekennzeichnet durch reiche literarische Do­
kumentation. Leider mangelt es an Hinwei­
sen auf die Kanones der Orthodoxen-Katho­
lischen Kirche. Der Autor hat römische 



Rechtssammlungen VOr Augen und unter- 1m Negro Spiritual und das Material
cschätzt manchmal, sich auf die Meinungen analysiert, Zusammenhang OM Sprache 1im
Dritter stützend, die Rechtsquellen der Negro Spiritual geprüft.
Orthodoxen Irı wıe die von Rhallis und
Potlis Er verwendet atuch für die Unter dem Titel jr  1€ Spezifität der
Serbisch-Orthodoxe 1r den Begriff „Teil- europäischen Kirchenmusik“ arbeitet sich der
kirche”, der 1n der Orthodoxie nicht be- erf. 11 zweiten Teil 4! die Beantwortung

der gestellten Fragen heran. „Haben Wirkannt ist. Abgesehen Von diesen Bemer-
kungen orthodoxerseits ist das Buch von rleben des Jazz und des pirituals die
großer Bedeutung ın unserer eit der Kontinuität als wesentlichen Zug erkannt,
kumenischen Bemühungen. Möge nicht gilt bei der europäischen Kirchenmusik

bei den Fachtheologen, sondern auch herauszustellen, da ihr nicht die Kontinui-
bei den ökumenisch interessierten Laien die tät eignet, sondern die differenzierte Ge-
gebührende Beachtung Änden. gliedertheit der Spezifität” 74) „War dem

Timiadis Emilianos Mittelalter noch bewußit, Wäas5s ‚sakral‘ W:Genf begann mit der Säkularisierung der Neuzeit
das Bewußtsein der Heiligkeit der Musik
chwinden (76/77) 1er beginnt das Un-

N, rneuerungz der Messe. behagen beim Leser. „Der äubige spürt,
rinzipien und Änregungen. NZN- wıe das Musikstück, das 4 W in der Kır ©

Buchverlag, Züri: 1965 Kart lam. fr 90,40 hört der singt, inem anderen Ort
Nach Literaturhinweisen und be- sSe1Nne Heiligkeit verliert. sakrale Mu-

sik auserha des Gottesdienstes aufgehandeln die Kapitel: Das Mysterium Pa- wird, verliert 612e auch der rche ihrenschale, Die Liturgie des Wortes und die besonderen Sakralcharakter” 81) eseEucharistische Liturgie, Die Kirchen-Funktion These beruht einerseits auf der grundsätz-der Eucharistie-Gemeinde, Die Christus- ichen Zweiteilung „profan-sakral” undFunktion des Priesters, Die Konzelebration derseits der Nichtunterscheidung der einzel-und die private Zelebration, Die etung men Gesänge nach ihrer spezifischen Funk-der eucharistischen Gaben, Der Mahl- und tion. Man könnte extrem formuliertOpfercharakter der Messe, Me®@-Katechese.
Sije wollen einerseits P tren Ver- die olgende Behauptung aufstellen: Ein Ge-
etändnis” und anderseits 1 ZUX rechten Durch- bet u ßerhalb des Gottesdienstes, 1mM

der Liturgie-Konstitution und der Wohnzimmer gesprochen, verliert seinen
Sakralcharakter.Verlautbarungen des römischen Liturgie-

rates” (8) hren In diesem Sınn werden \  Git dem Abschnitt „Das Kriterium der
die konziliaren und nachkonziliaren rchnen- Feierlichkeit” WIT'! die theologische und lit-
amtlichen Außerungen Liturgie z  S urgische Schwäche des es sichtbar: „Das
tet, die T1NZI jen erstellt und sich ergebende Feierliche will rium vV«c seiner
praktische Fo abgeleitet. Die VT göttlichen, nicht von seiner enschliche:
Verfasser rhoffte vernehmliche und volks- e1ite her Wirklichkeit werden lassen. . Ist
Spra| Prex eucharistica (65) ist  < uns in-
zwischen geschenkt worden. Interessant cind

die Eucharistiefeier VOor der ung
in diesem Zusammenhang die Ausführungen eın Ablauf statischer Symbole, beginnt

mit der Wandlung das eigentliche esche-
>  Ür Kanonbildung ute Anregun- hen. Es ist  . das Mysterium der Liturgie und
gen werden ür die Kinderkatechese eiz' des Feierlichen, etwas
eisfeier gegeben. Beim Kapitel „Christus- bewegen und zu verwandeln ag. Hier
Funktion des Priesters” (64, 66, 70, 8 Ig 84) beginnen sich ymbo. und Sinn, Martyriakann nicht jede Formulierung ınter- und Liturgia zu e{was Neuem zu Vereini-
estreichen. Die VO'  3 Zitaten scheint nicht gen dem ysterium. In der katholischen
immer notwendig zu gein. Das mindert aber Liturgie sind die Früchte der Feierlichkeitnicht den Wert dieses anregenden Büchleins. die Heiligung und die ihr vorangehende
HAGEN ROCHUS, Jazz 1n der Kirche? Zur

und S1Ee Oördernde Erbauung. 1ese E1
Eigenschaften 81in  d für die Liturgie rad-

Erneuerung der Kirchenmusik. Verlag Messer der Feierlichkeit” (88) „HeiligungKohlhammer, gar 1967 art. lam. und Erbauung S1nN! weiterhin stillschwei-
geht Grunde E die europdische Kir- gende Kri  rien der Liturgie, an denen 51e

eNMUS: Finden hier Negro Spiritual, Jazz die Unerläßlichkeit und Zulässigkeit ines  H
und chlager einen legalen Platz? Im Kapitel liturgischen KRitus mi1(5t” 88/89) eitere
„Fünfzehn re Diskussion um Jazz in der Beispiele ließen sich anführen. Zu diesen
Kirche ird ine eologie des Jazz zıitiert, „Definitionen“” stehen ın Gegensatz Jazz und
werden Ergebnisse von Preisausschreiben, Spiritual: „Jazz und Spiritual sind mit hrem
Reaktionen des Publikums und die V1 - Grundzug der Kontinuitä  3845. entfeierlichende
schiedenen Kontroversen un Klärungs- Flemente jeglicher Art von christlichem
versuche zu diesem roblemkreis vorgelegt Gottesdienst“ 96) und sind daher abzuleh-
und schließlich Kapitel „Die Kontinuität nen
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Rechtssammlungen vor Augen und unter­
schätzt manchmal, sich auf die Meinungen 
Dritter stützend, die Rechtsquellen der 
Orthodoxen Kirche wie die von Rhallis und 
Potlis (171). Er verwendet auch für die 
Serbisch-Orthodoxe Kirche den Begriff „Teil­
kirche", der in der Orthodoxie nicht be­
kannt ist. - Abgesehen von diesen Bemer­
kungen orthodoxerseits ist das Buch von 
großer Bedeutung in unserer Zeit der regen 
ökumenischen Bemühungen. Möge es nicht 
nur bei den Fachtheologen, sondern auch 
bei den ökumenisch interessierten Laien die 
gebührende Beachtung finden. 
Genf Timiadis Emilianos 

LITURGIK 

EGLOFF EUGEN, Erneuerung der Messe. 
Prinzipien und Anregungen. (108.) NZN­
Buchverlag, Zürich 1965. Kart. 1am. sfr 9.40. 
Nach Literaturhinweisen und Einführung be­
handeln die Kapitel: Das Mysterium Pa­
schale, Die Liturgie des Wortes und die 
Eucharistische Liturgie, Die Kirchen-Funktion 
der Eucharistie-Gemeinde, Die Christus­
Funktion des Priesters, Die Konzelebration 
und die private Zelebration, Die Anbetung 
der eucharistischen Gaben, Der Mahl- und 
Opfercharakter der Messe, Meß-Katechese. 
Sie wollen einerseits „zum rechten Ver­
ständnis" und anderseits „zur rechten Durch­
führung der Liturgie-Konstitution und der 
Verlautbarungen des römischen Liturgie­
rates" (8) führen. In diesem Sinn werden 
die konziliaren und nachkonziliaren kirchen­
amtlichen Äußerungen zur Liturgie verwer­
tet, die Prinzipien erstellt und sich ergebende 
praktische Folgerungen abgeleitet. Die vom 
Verfasser erhoffte vernehmliche und volks­
sprachliche Prex eucharistica {65) ist uns in­
zwischen geschenkt worden. Interessant sind 
in diesem Zusammenhang die Ausführungen 
zur Kanonbildung (33-36). Gute Anregun­
gen werden für die Kinderkatechese zur 
Meßfeier gegeben. Beim Kapitel „Christus­
Funktion des Priesters" {64, 66, 70, 82, 84) 
kann man nicht jede Formulierung unter­
streichen. Die Fülle von Zitaten scheint nicht 
immer notwendig zu sein. Das mindert aber 
nicht den Wert dieses anregenden Büchleins. 

HAGEN ROCHUS, Jazz in der Kirche? Zur 
Erneuerung der Kirchenmusik. (148.) Verlag 
W. Kohlhammer, Stuttgart 1967. Kart. 1am. 
Es geht im Grunde um die europäische Kir­
chenmusik. Finden hier Negro Spiritual, Jazz 
und Schlager einen legalen Platz 7 Im Kapitel 
„Fünfzehn Jahre Diskussion um Jazz in der 
Kirche" wird eine Theologie des Jazz zitiert, 
werden Ergebnisse von Preisausschreiben, 
Reaktionen des Publikums und die ver­
schiedenen Kontroversen und Klärungs­
versuche zu diesem Problemkreis vorgelegt 
und sdtließlich im Kapitel „Die Kontinuität 

im Negro Spiritual und Jazz" das Material 
analysiert, Zusammenhang von Sprache im 
Negro Spiritual geprüft. 

Unter dem Titel „Die Spezifität in der 
europäischen Kirchenmusik" arbeitet sich der 
Verf. im zweiten Teil an die Beantwortung 
der gestellten Fragen heran. ,,Haben wir im 
Erleben des Jazz und des Spirituals die 
Kontinuität als wesentlichen Zug erkannt, so 
gilt es bei der europäischen Kirchenmusik 
herauszustellen, daß ihr nicht die Kontinui­
tät eignet, sondern die differenzierte Ge­
gliedertheit der Spezifität" (74). ,,War dem 
Mittelalter noch bewußt, was ,sakral' war, so 
begann mit der Säkularisierung der Neuzeit 
das Bewußtsein der Heiligkeit der Musik zu 
schwinden" {76/77). Hier beginnt das Un­
behagen beim Leser. ,,Der Gläubige spürt, 
wie das Musikstück, das er in der Kirche 
hört oder singt, an einem anderen Ort 
seine Heiligkeit verliert. Sobald sakrale Mu­
sik außerhalb des Gottesdienstes aufgeführt 
wird, verliert sie auch in der Kirche ihren 
besonderen Sakralcharakter" (81). Diese 
These beruht einerseits auf der grundsätz­
lichen Zweiteilung „profan-sakral" und an­
derseits der Nichtunterscheidung der einzel­
nen Gesänge nach ihrer spezifischen Funk­
tion. Man könnte - extrem formuliert -
die folgende Behauptung aufstellen: Ein Ge­
bet außerhalb des Gottesdienstes, z. B. im 
Wohnzimmer gesprochen, verliert seinen 
Sakralcharakter. 

Mit dem Abschnitt „Das Kriterium der 
Feierlichkeit" wird die theologische und lit­
urgische Schwäche des Buches sichtbar: ,..Das 
Feierliche will das Martyrium von seiner 
göttlichen, nicht von seiner menschlichen 
Seite her Wirklichkeit werden lassen . . . Ist 
die Eucharistiefeier so vor der Wandlung 
ein Ablauf statischer Symbole, so beginnt 
mit der Wandlung das eigentliche Gesche­
hen. Es ist das Mysterium der Liturgie und 
letztlich des Feierlichen, daß es etwas zu 
bewegen und zu verwandeln vermag. Hier 
beginnen sich Symbol und Sinn, Martyria 
und Liturgia zu etwas Neuem zu vereini­
gen: dem Mysterium. In der katholischen 
Liturgie sind die Früchte der Feierlichkeit 
die Heiligung und die ihr vorangehende 
und sie fördernde Erbauung. Diese beiden 
Eigenschaften sind für die Liturgie Grad­
messer der Feierlichkeit" {88). ,,Heiligung 
und Erbauung sind so weiterhin stillschwei­
gende Kriterien der Liturgie, an denen sie 
die Unerläßlichkeit und Zulässigkeit eines 
liturgischen Ritus mißt" {88/89). Weitere 
Beispiele ließen sich anführen. Zu diesen 
„Definitionen" stehen in Gegensatz Jazz und 
Spiritual: ,,Jazz und Spiritual sind mit ihrem 
Grundzug der Kontinuität entfeierlichende 
Elemente in jeglicher Art von christlichem 
Gottesdienst" (96) und sind daher abzuleh­
nen. 
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